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XlII.· Ccsetzr;cblmgsperiode 

Präs.: 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Treichl, Dr. Schranz, Mayr, 

Egg, Horejs 

und Genossen 

," an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend "Neues 5sterreichtsch-italienisches Sozial­

versicherungsabkorrmlen" • 

Pensionsanträge, auf die das derzeit geltende 5sterreichisch­

italienischeSozialversicherungsabkorrtmen anzuwenden ist, 

werden italienischerseits oft erst nach mehrjährigen Zeiträumen 

"einer bescheidmäßigen Erledigung zugeführt. Interventionen 

haben bisher nur in Einzelfällen zu einer Abhilfe geführt. 

Ebenso liegen zwischen der Erteilung des Rent€nbescheides 

durch den italienischen Versicherungsträger und der ersten 

Auszahlung der Rente oft Zeiträume von mehreren Monaten, ja 

sogar zum Teil von meh~eren Jahren. 

Nunmehr treten di"e Bemühungen um eine Neufassung des öster­

reichisch-italienischen Sozialversicherungsabkorrtmens endlich 

in ein Realisierungsstadium. Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung hat bereits ein Begutachtungsverfahrenüber das 

Ergebnis der ersten Verhandlungsphase über einen neuen 5ster-­

reichisch-italienischen Sozialversicherungsvertrag abgeführt. 

In diesem Begutachtungsverfahren wies die Karrtmerfür Arbeite~ 

und Angestellter-ür Tirol, in deren Amtsbereich sich die meisten 

Personen befinden, die Ansprüche aus diesem Abkorrtmen stellen, 

auf die Schwierigkeiten inder praktischen Anwendung des derzeit 

gültigen Sozialversicherungsvertrages hin, insbesondere auf 

die unzumutbar lange Dauer der italienischen Feststellungs­

verfahren und auf die irrtmer länger werdena~n·Wartezeiten bei 

der.erstmaligen Auszahlung der italienischen Rentenansprüche. 

Demzufolge wurde seitens dieser Interessensvertretung vorge­

schlagen, im neue~ Sozialversicherungsabkorrtmen entsprechende 
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Vorsorge zu treffen und zwar 

a) durch Aufnahme einer Bestimmung, wonach die Sozial­

versicherungsträger der Vertragsstaaten innerhalb einer 

angemessenen Frist nach Aritragstellung das FesteteIlungs­

verfahren bescheidmäßig abzuschließen haben, 

b) durch Aufnahme einer Bestimmung, wonach die erstmalige 

,- Flüssigmachung eines Leistungsanspraches unmittelbar 

nach der Bescheiderteilung zu erfolgen hat und 

c) durch entsprechende Bestimmungen des Abkommens für eine 

bevorzugte Erledigung von Leistungsstreitverfahren bzw. 

Säurnnisklagen .im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung. 

Der österreichische Arbeiterkarnrnertag übernahm diese 

_ Vorschläge \'1ei tgehend in seinem an das Bundesministerium 

für soziale Verwaltung gerichteten Gutachten. 

Die unterzeichneten Apgeordneten richten daher in diesem 

Zusammenhang an den Herrn Bundesminister für soziale 

Verwaltung die nachstehenden 

A n fra g e:n ~: 

Sind Sie im Interesse der zahlreichen österreichischen 

Pensionswerber bereit, die Vorschläge der Tiroler Arbeiter­

karnme.r bzw. des österreichischen Arbei terkarnrnertages bei 

den Verhandlungen über die Neufassung eines öster~eichisch-

italienischen SozialVersicherungsabkornrnens mit Nachdruck zu 

vertreten ? f\ /l -
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